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I

Leopold , von Gottes Gnaden

Großherzog von Baden , Herzog von Zähringen .

Mit Zuſtimmung Unſerer getreuen Stände

haben Wir beſchloſſen und verordnen wie folgt :

§. 1.

Wenn in einem Orte , einem Bezirke oder einem

Kreiſe die Sicherheit des Staates dergeſtalt gefährdet

iſt , daß zu ihrer Aufrechthaltung Die ordentlichen

Geſetze daſelbſt nicht mehr ausreichen , kann die Staats⸗

regierung denſelben in Kriegszuſtand erklären , deſſen
Dauer , vorbehaltlich früherer Aufhebung , jeweils auf

vier Wochen beſchränkt iſt .

Der Commandant einer zur Aufrechthaltung der

öffentlichen Ordnung beſtimmten Truppenabtheilung
kann , im Einverſtändniſſe mit dem ihm beigegebenen

Civilcommiſſär , jeweils auf acht Tage einzelne Orte

der Bezirke ſelbſt in den Kriegszuſtand erklären , und

dies in einer den Umſtänden angemeſſenen Weiſe

oͤffentlich bekannt machen .

g2 .

Wer an einem im Kriegszuſtand befindlichen Drie :

1. Waffen trägt , ohne dazu von der Civilbehörde

oder von der Militärbehörde ermächtigt zu ſein ,

oder Andere zu einem öffentlichen Auftreten

mit Waffen auffordert , oder

2 . in Beziehung auf die Zahl , die Marſchrichtung
oder angeblichen Siege der Aufrührer , falſche

Gerüchte ausſtreut oder verbreitet , wele gez



eignet ſind , das Publikum zu beunruhigen ,
oder die Civil - oder Militärbehörden in Be⸗

ziehung auf ihre Maßregeln irre zu führen ,
oder

3 . eine Volksverſammlung veranlaßt , derſelben
beiwohnt oder zum Erſcheinen dabei auffordert
oder

4 . einer zuſtändigen Handlung der Civil - oder

Militärbehörde ſich widerſetzt , ein aus Veran⸗

laſſung des Kriegszuſtandes , im Intereſſe der

öffentlichen Sicherheit erlaſſenes oder erneuertes

polizeiliches Verbot übertritt , oder zu ſolchen
Uebertretungen Andere aufreizt , oder

5 . ſei es durch Schrift oder Rede , oder wie ſonſt

zu einem Verbrechen des Hochverrathes , Landes⸗

verrathes , Aufruhrs , der öffentlichen Gewalt⸗

thätigkeit , Widerſetzlichkeit oder einer Befreiung
der Gefangenen , oder zur Theilnahme an einem

ſolchen Verbrechen auffordert , oder

6 . Soldaten zur Untreue zu verleiten ſucht , oder

7. die Eiſenbahn ſo beſchädigt , daß dadurch die

militäriſchen Bewegungen gehindert werden

könnten,
r

wird fofort verhaftet , um , fo fange der Kriegszuſtand
dauert , nach den Beſtimmungen dieſes Geſetzes als

Gefangener behandelt zu werden .

§. 3.

Der nach §. 2 vom Militär oder von der Poli⸗

zeibehörde Verhaftete wird nah §. 15 der Verfaſſungs⸗
urkunde innerhalb zwei Tagen von dem Beamten

vernommen .



Von einem Civil⸗ und zwei Militärbeamten , oder ,

wenn er eine Militärperſon iſt , von drei Militärbe⸗

amten wird ſofort , ohne Zulaſſung eines Rechtsmittels ,

entſchieden , ob die Gefangenſchaft fortzudauern habe .

§. 4.

Dem Militärcommandanten ſteht es zu , den Ge⸗

fangenen an irgend einem ſicheren Verwahrungsorte
im Inlande oder einem anderen Bundesſtaate feſtzu⸗

Halten , oder auh fon vor Ablauf Deg im - $. 2 erz

wähnten Termins an den wegen des verübten Ver⸗

brechens oder Vergehens zuſtändigen Richter abzuliefern.
§. 5 .

Wenn dte Handlung , wegen welcher nach §. 2

die Verhaftung erfolgt iſt , an und für ſich ſonſt mit

keiner oder nur mit einer geringeren Strafe als mit

Arbeitshaus von drei Monaten bedroht iſt , ſo wird

ſie , als an einem im Kriegszuſtande befindlichen Orte

verübt , jedenfalls mit einer Strafe von 14 Tagen

Gefängniß bis zu 3 Monaten Arbeitshaus getroffen .

Iſt das Verbrechen an und für ſich ſchon mit einer

Strafe von 3 Monaten Arbeitshaus oder mit einer

Höheren Strafe , jedoch nicht mit dem Tode bedroht,

ſo wird ein Strafzuſatz erkannt , der nicht weniger

als einen Monat Arbeitshaus und nicht mehr als

zwei Jahre Zuchthaus betragen darf . Der §. 52 des

Strafgeſetzbuchs iſt auch in dieſem Falle anwendbar .
§. 6 .

Gegen Denjenigen , welcher in einem im Kriegs⸗

zuſtand befindlichen Orte eine Widerſetzlichkeit oder

Gewaltthätigkeit gegen die Civil - oder Militärdiener
mit Waffen in der Hand verübt , iſt die ſofortige



6

Anwendung der Waffengewalt ohne irgend eine Be⸗

ſchränkung zuläſſig .

§. 7.

Sind eine Mehrzahl von Bewaffneten bet ein -

ander , ſo wird gegen ſie , wenn ſie in bedrohlicher
Stellung ſind , ſogleich , außerdem aber , wenn ſie
auf Anrufen nicht alsbald die Waffen niederlegen
und ſich ergeben , ohne allen Verzug die Waffenge⸗
walt unbeſchränkt angewendet und ſelbſt die Fliehenden
werden damit verfolgt .

§. 8.

Iſt durch den in einer Gemeinde aus gebrochenen
Aufruhr eine militäriſche Beſetzung des Ortes nöthig
geworden , ſo kann von Uns der Gemeinde , welche,
wie ſich von ſelbſt verſteht , die Koſten der Beſatzung
zu tragen hat , zugleich eine Kriegsſteuer auferlegt
werden , die jedoch dernachträglichen ſtändiſchen Zu⸗
ſtimmung unterliegt .

§. 9 .

Dieſes Geſetzverliert ſeine Wirkſamkeit von ſelbſt
beim Schluſſe des nächſten Landtags , wenn es dort

nicht erneuert wird .

Gegeben zu Carlsruhe in U nſerem Staats⸗

miniſterium , den 7 . Juni 1848 .

Leopold .
Pekk , F. Hoffmann .

Auf allerhöchſten Befehl Seiner Königlichen
Hoheit des Großherzogs : Büchler .
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